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Personalratsbeteiligung bei Beantragung und Abrechnung im Zusam-
menhang von LmR „Lernen mit Rückenwind“. 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
 
aufgrund zahlreicher Anfragen und Rückfragen möchte Sie der ÖPR Backnang 
darauf hinweisen, dass bei der Auswahl und Bestellung von internen und exter-
nen Personen beim „Lernen mit Rückenwind“ der ÖPR nicht zu beteiligen 
ist. Es genügt ein Mitglied der GLK. Dieses Mitglied muss dann auch in dem 
Antrag auf Beteiligung der Örtlichen Personalvertretung unterschreiben. 
  
Wir wissen um die unklare Formulierung in den Handreichungen.  
Gemeint sind aber Schulen, die einen eigenen Personalrat wie z.B. Gymnasien 
oder Berufsschulen haben.  
 
Informationen, Handreichungen, FAQs und Vordrucke zum Programm „Lernen 
mit Rückenwind“ stehen im Intranet der Kultusverwaltung im Bereich Anwen-
dungen / Online-Bereitstellungen / Informationen für Schulen und Schul-
verwaltung zum Förderprogramm Lernen mit Rückenwind / Informationen 
für Schulen zur Verfügung. 
Regierungspräsidium Stuttgart: rueckenwind@rps.bwl.de   

 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem ÖPR-Info weitergeholfen zu haben. 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 
Michael Stoeß 
 
Michael Stoeß (Vorsitzender); Personalrat für GHWRGS-Schulen beim Staatlichen Schulamt Backnang; 
Spinnerei 48; 71522 Backnang; mail: personalrat@ssa-bk.kv.bwl.de;        Tel: 07191/3454-150 
                                        Privat: mail: personalrat@stoess-weinstadt.de ;  Tel: 07151/1659986 
 

Homepage Personalrat: http://www.schulamt-backnang.de/,Lde/Startseite/Schulamt/Oertlicher+Personalrat  


